
  

Stadt Calbe (Saale)       Calbe, den 17.10.2019 

Der Bürgermeister 

 

 

Einreicher: Bürgermeister      

 

 

 

Beschlussvorlage Nr.: 052-19       

 

 

Beratungsfolge am empfohlen/ beschlossen 
Rückstellung Bemerkung 

ja nein enthalten 

Ortschaftsrat Schwarz  12.11.2019     

Ortschaftsrat Trabitz  14.11.2019     

Sozialausschuss  19.11.2019     

Hauptausschuss  21.11.2019     

Stadtrat  09.12.2019     

 

 

 

Betreff: 

 

 

1. Satzung zur Änderung der Satzung über den Betrieb und die Benutzung des 

Schwimmbades Heger der Stadt Calbe (Saale) 
 

 

 

  

Datum      Fachbereichsleiter/in     Datum     Bürgermeister Datum    Vorsitzender                      

               des Stadtrates 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Stadtrat der Stadt Calbe (Saale) beschließt die als Anlage beigefügte 1. Satzung zur 

Änderung der Satzung über den Betrieb und die Benutzung des Schwimmbades Heger der 

Stadt Calbe (Saale) 

 

 

 

Erläuterung/Begründung: 

 

Eine Überarbeitung der Satzung über die Benutzung des Schwimmbades der Stadt Calbe 

(Saale) war notwendig, da im § 3 Abs. 7 Satz 2 der Satzung die ausdrückliche Verweisung auf 

die Bußgeldvorschrift § 8 Abs.6 KVG LSA gefehlt hat. Darüber hinaus musste  der 

festgelegte Tatbestand genauer bestimmt werden. Die Aufforderung zur Änderung der 

Satzung haben wir nach der kommunalaufsichtlichen Rechtskontrolle bekommen. 

 
 öffentlich 
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Finanzielle Auswirkungen der Vorlage                          Ja            Nein 

Pflichtaufgaben 

   

Freiwillige Aufgaben 

                  

Veranschlagung im laufenden Haushaltsjahr                Ja            Nein 

Ergebnisplan 

   

Finanzplan/ Investitionstätigkeit 

                     

 

Veranschlagung im Finanzplan                                        Ja            Nein 

 

Bemerkungen 

 

 

Unterschrift Kämmerei 
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